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WereinsangstegenHeiten.

Jahresversammlung des schweizerischen Forstvereins in
Liestal im Jahr 1902.

Protokoll der Verhandlungen vom 11./12. August.
An Stelle des leider erkrankten Präsidenten des Lokalkomitees, Herrn

Regierungsrat Rebmann, leitet Herr Regierungsrat vr. Grieder die dies-

jährige Vereinsversammlung. Er eröffnet um 7 f/2 Uhr im Landratssaale
die Sitzung, indem er die von ersterem noch vor seiner Erkrankung ver-
faßte Eröffnungsrede verliest. Dieselbe hat folgenden Wortlaut:

Geehrte Herren!
Namens der Regierung des Kantons Basellaud und namens der

hiesigen Stadt begrüße ich Sie und heiße Sie zu Ihrer diesjährigen
Versammlung herzlich willkommen.

Sie waren zum erstenmal hier versammelt in der zweiten Hälfte
August 1872, also vor nahezu 3V Jahren. Der schweiz. Forstvercin als
Vertreter der freiwilligen Tätigkeit zur Förderung der Forstwirt-
schaft mußte den hiesigen Behörden damals um so willkommener sein,

als ihnen kurz vorher, im Mai 1872, das Volk ein Forstgesetz zum
zweiten Mal abgelehnt und hiedurch die amtliche auf jenes Ziel hin
gerichtete Tätigkeit gelähmt hatte. Nicht minder willkommen sind Sie
uns heute, nachdem das damals Angestrebte erreicht, d. h. wenigstens
der Grund gelegt und die Organisation geschaffen ist, welche ermöglichen
soll, die Bewirtschaftung unserer Waldungen auf denjenigen Stand zu
bringen, der nach den natürlichen Verhältnissen überhaupt erreichbar ist.
Sie werden fragen, wie diese Verhältnisse sind und was für deren sach-

gemäße Gestaltung von den Behörden bis jetzt getan worden sei. Nach
dem Brauche, der für die Eröffnung Ihrer Versammlungen besteht, will
ich Ihnen darüber, ehe wir zu den weiteren Verhandlungen übergehen,
Aufschluß erteilen. Ich werde meine Mitteilungen jedoch auf einige
Hauptpunkte beschränken und glaube, dies um so eher tun zu können,
als vor noch nicht langer Zeit, im Jahre 1898, eine eingehendere Dar-
stellung der forstlichen Verhältnisse von Baselland veröffentlicht worden
ist. Eine Anzahl Exemplare der bezügl. Schrift wird Ihnen hier noch

zur Verfügung gehalten.
Fassen wir zunächst die natürlichen Verhältnisse ins Auge, so können

dieselben, Boden und Klima, als für den Waldbau durchaus günstige
bezeichnet werden. Über den Boden wird Ihnen ein Geologe heute nach-

mittag von erhöhter Stelle, die Ihnen zugleich einen Einblick in die

Bodcnkonfigurativn unseres Landes gestattet, nähere Mitteilungen machen.



— 212 —

Ich will hier nur hervorheben, daß die Bodenerhebung ansteigt voir
260 m. über Meer — Birsfelden bei Basel — bis zu 116V m. im Kellen-
köpfst bei Waldenburg. Die Differenz, die sich hieraus ergibt, 900 m.,
weist darauf hin, daß auch die klimatischen Verhältnisse mannigfaltige
sein müssen. Nach Beobachtungen, die seit einer längeren Reihe von
Jahren auf einer Anzahl meteorologischer Stationen gemacht werden,
haben wir im südlichen Landesteile bei 700 m. Höhe eine mittlere Jahres-
temperatur von 6°, im mittleren Landesteil 8° und in der Umgebung
von Basel eine solche von etwas über 9° Celsius. Die Niederschlags-
mengen stufen sich ebenfalls nach der Bodenerhebung ab, sie steigen vom
Rhein mit einem Jahresmittel von etwas über 700 mm. bis zum Jura-
kämm aus ein Jahresmittel von rund 1000 bis 1100 mm., also vom
einfachen auf den anderthalbfachen Betrag.

Nicht minder günstig sind die Areal- und Eigentumsverhältnisse.
Vom Gesamtgebiet des Kantons Baselland, haltend im. 42,453, sind Im.
14,600 bewaldet — 34 "/g. Baselland gehört demnach zu den meistbe-
waldetcn Kantonen; über ihm stehen bloß Solothurn mit 36 und Schaff-
Hausen mit 39°/o. In einer größeren Anzahl unserer Gemeinden steigt
das Bewaldungsprozent bis auf 40 und 50 und vom Gebiet Ihres
heutigen Versammlungsortes sind gar 59"/» bewaldet, von demjenigen
der zweiten Stadt in Baselland, Waldenburg, 54°/». Das Waldareal
erfährt immer noch einigen Zuwachs, indem namentlich die Gemeinden

unabträgliches urbares Land aufforsten; drei Aufforstungsprojektc, für
welche sowohl vom Kanton als vom Bund Beitrüge zugesichert worden,
sind gegenwärtig in Ausführung begriffen. Waldansreutungen kommen

höchst selten und in unerheblichein Umfange vor.
Von der gesamten Waldfläche stehen über 11,000 Im., d. h. rund

derselben, im öffentlichen Eigentum, nämlich im Eigentum der Bürger-
gemeinden und einiger öffentlicher Korporationen und Stiftungen; 3450
Im. sind Eigentum vou Privaten. Auf der Waldkarte, die hier im Saale
aufgehängt ist, ist der Gemeindewald mit grüner Farbe, der Korporativns-
und Stiftungswald mit grüner Schraffur und der Privatwald mit gelb
bezeichnet.

Unsere Gemeinden haben das Bestreben, ihren Waldbesitz je nach

Gelegenheit durch Ankauf von Privatwaldparzellen zu arrondieren und

zu erweitern. So sind seit dem Jahre 1885 rund 280 Im. Privatwald
in Gemeindeeigentum übergegangen und es ist von den Gemeinden seit

jener Zeit bis heute dafür eine Summe von über Fr. 240,000 ausgegeben
worden.

Es wird Sie im besondern interessieren, zu vernehmen, auf welchem
Wege die gegenwärtige Gestaltung der Eigentumsverhältnisse sich ent-
wickelt hat. Der Staat des ehemaligen Gesnmtkantons Basel hat auf der

Landschaft fast in allen Gemeindebännen größere oder kleinere Waldkom-
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plexe besessen; diese Staatswaldungen waren aber nicht freies Eigentum
des Staates, sondern es ruhten aus denselben verschiedene Verpflichtungen
und Lasten. Diese Lasten und auf der andern Seite die Berechtigung
auf die Leistungen, welche den Gegenstand der Lasten bildeten, waren so

ausgedehnt, daß, als infolge der Revolution von 1831—33 die Land-
fchaft sich von der Stadt trennte und es daraufhin zur Teilung des

Staatsvermögens des ehemaligen Gesamtkantons kam, die Frage entstand,
ob wirklich der Staat Eigentümer der fraglichen Waldungen war oder

nicht vielmehr die Gemeinden, in deren Bann sie lagen und denen eben

jene Berechtigungen zustanden. Das in der Teilungssache aufgestellte

Schiedsgericht hat über jene Frage an? 17. Juni 1834 den Entscheid

gegeben, daß jene Waldungen zwar als Staatsgut anzuerkennen seien,

daß dagegen zu Gunsten derjenigen Gemeinden, in deren Gebiet sie liegen,
ein Recht zum Bezug von Brenn- und Bauholz bestehe, wobei anderseits
wieder das Recht des Staates zum Bezug des Kompetenzholzes, für Be-

mute, namentlich für Pfarrer und Lehrer, sowie des Bauholzes für die

Staatsgebäude, für Brücken- und Wasserbauten vorzubehalten sei. Nach-
den? so über die Eigentumsfrage Klarheit geschaffen worden, war die

weitere Frage zu entscheiden, welche Quote des durch Expertenschätzung

ausgewickelten Wertes, der als Staatseigentum anerkannten Waldungen
des Kantons Basel, nach Abzug der zu Gunsten der Gemeinden darauf
haftenden Belastungen, als reines Staatsvermögen zu betrachte?? und

auf das Teilungsinventar zu trage?? sei. Das Schiedsgericht hat diese

Frage dahin entschieden, daß von dein Gesamtwert nur eil? Achtel als
freies Staatsvermögen anzusehen sei.

In dieser Beschränkung ist der Rechtsnachfolger des ehemaligen Ge-

famtkantons, der neue Kanton Baseband, Eigentümer der auf seinein
Gebiet gelegenen Staatswaldungen geworden, sein Eigentumsrecht ist zu
einein Achtel des Ganzen, die Nutzungsrechte der Gemeinden dagegen

find zu Is geschätzt worden.
Es konnte nach dieser Regelung der Sache nicht ausbleiben, daß

derjenige Teil, welcher dabei so sehr bevorzugt worden, welchem dem

Werte nach mehr zugesprochen war als dem eigentliche?? Eigentümer,
nämlich die Gemeinden, daß diese das wirkliche und volle Eigentum zu
erlangen suchten. In vielen Gemeinden soll ja diese Absicht mit ein Be-

Weggrund zur Revolution und Trennung gewesen sein. Die bezüglichen

Bestrebungen haben ihre?? Abschluß gesunde?? in dem sog. Waldloskaufs-
gesetz vom 18. Juli 1836. Dieses Gesetz ging davon aus, daß es weder

im Interesse des Staates noch in demjenigen der Gemeinden gelegen

hätte, wenn ersterer den ihm zuerkannten Achtel seines Eigentums
nàrs, a?? sich hätte behalten und hiefür eine Realteilung der Waldungen
hätte vornehmen wollen; es setzte demnach fest, daß die ehemaligen
Staatswaldungen den Gemeinden, in deren Bännen sie liegen, zu '/s



förmlich zu Eigentum übertragen, der dem Staate zugesprochene Achtel
von den Gemeinden aber losgekauft werden könne; letztern bleibe dabei
die BeHolzung der Pfarrer und Lehrer, die Holzlieferung für Bau und
Unterhalt der Schulhäuser, für Brücken und Wasserbauten überbunden;
schließlich werde das Recht der Oberaufsicht des Staates vorbehalten.
Von den erwähnten Belastungen sind im Laufe der Zeit die letztgenannten
durch Spezialgesetze aufgehoben worden und M sind schließlich nur noch

diejenigen der Kompctcnzhölzliefcrung für Pfarrer und Lehrer und für
Beheizung der Schullokale übrig geblieben. Alle Gemeinden, welchen

überhaupt Staatswaldungen zugefallen sind, haben den sog. Staatsachtel
losgekauft.

Wesentlich anders und besonders viel einfacher sind diese Verhält-
nisse in demjenigen Landesteil, welcher, früher zum Fürstbistum Basel
gehörend, erst zufolge Schlußnahme des Wiener Kongresses im Jahre 181 ô

dem ehemaligen Kanton Basel einverleibt worden ist, in den birseckischen
Gemeinden Aesch, Allschwil, Arlcsheim, Ettingen, Oberwil, Pfeffingen,
Reinach, Schönenbuch und Therwil. Hier hatte der Staat kein Wald-
eigentum, der öffentliche Wald daselbst ist seit unvordenklichen Zeiten
freies unbelastetes Eigentum der Bürgergemeinden.

Den Zustand der Waldungen unseres Landes und die Art ihrer
Bewirtschaftung und Nutzung zu beschreiben, kann ich unterlassen. Sie
werden hierüber Näheres vernehmen aus dem ersten Referate Ihrer
heutigen Versammlung und werden in einen Teil unseres Waldgebietcs
selbst Einblick gewinnen ans den Exkursionen, die Sie heute und in den

nächsten Tagen vornehmen werden. Es drängt mich aber, meinesteils
schon hier die außerhalb unserer Grenzen etwa noch bestehende Meinung,
es habe von Waldwirtschaft bei uns bis vor einigen Jahren gar
nicht gesprochen werden können nnd es seien die Waldungen ganz will-
kürlicher Benutzung anheimgefallen und bestehen demzufolge größtenteils
nur aus Gestrüpp, als eine durchaus irrige zu bezeichnen. Wir sind,
wie Ihnen die hier im Saale aufgehängten Bestandesbilder zeigen, doch

etwas weiter und wir sind beispielsweise in dem Punkte manchem andern
Kanton voraus, daß bei uns schon seit längerer Zeit, nicht erst seit dein

Bundcsratsbeschluß vom 27. Januar l8l)1, das Gabholz oder Lvsholz
überall geschlagen und aufgerüstet, also „nicht auf dem Stocke" oder

„stehend" abgegeben wird.
Sie werden nun aber fragen, inwieweit denn der Staat bisher tätig gc-

Wesen, um auf die Waldbehandlung einzuwirken und wie weit er einge-
gegriffen habe, um eine richtige und sachgemäße Bewirtschaftung und
Nutzung des Waldes zu erzielen. Ihrer Pflicht in dieser Beziehung
waren sich die staatlichen Behörden nach der jeweiligen Zeitrichtung voll-
ständig bewußt. Bürgermeister und Rat der Stadt Basel, welchen das
Land früher Untertan war, erließen sogen. Waldordnungen schon im 17.
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Jahrhundert. Die erste derselben datiert Vvm 21. August 1667; sie er-
fuhr Erueueruugcn und Erweiterungen in den Jahren 1681 und 1697.
Das 18. Jahrhundert brachte ebenfalls drei Waldordnungen: 1727,
1758, 1781.

Für die 9 birseckischeu Gemeinden, von deren Besonderheiten ich

Ihnen schon gesprochen habe, galt die am 1. März 1775 von Fürstbischof
Jos. Wilhelm erlassene hochsürstlich-baselische Wald- und Forstordnung,
ein ziemlich weitläufiger Erlaß mit vielerlei Polizeilichen und Wirtschaft-
lichen Vorschriften.

Die Wirksamkeit dieser obrigkeitlichen Erlasse erfuhr infolge der viel-
fachen Wirreu und Regierungswechsel zu Ende des 18. und zu Beginn
des 19. Jahrhunderts eine längere Unterbrechung, aber nach Wiederein-
tritt geordneterer Zustände bemühte sich die Regierung des Kantons
Basel, die staatlichen Rechte wieder zur Geltung zu bringen und Schä-
diguugen des Waldes, Übergriffen von Gemeinden und Privaten ent-

gegenzutreten. Zahlreich sind die Dekrete, Verordnungen, Verbote :c.,
welche die Regierung in Forstsacheu von 1803 bis 1832 erließ; sie er-
regten bei dein Widerstreit der Interessen des Staates als Eigentümer
und der nutzungsberechtigten Gemeinden vielfach den Unwillen der Land-
bevolkerung und die Förster, welche die Regierung behufs Vollzugs ihrer
Erlasse auf das Land schickte, waren nicht gerade gerne gesehene Beamte.

Es kamen die Wirren der Jahre 1831—1833, die Trennung von
Stadt und Land, der Übergang der ehemaligen Basler Staatswaldungen
an den neuen Kanton Baselland und von diesem an die Gemeinden.

Zu jener Zeit wäre eine starke staatliche Aufsicht am nötigsten gewesen,
denn die Gemeinden verfuhren in der Freude über ihren neuen Besitz,

in der Meinung, derselbe sei unerschöpflich, damit nicht sehr schonend,
sie nahmen große Holzschläge vor oder verkauften Wald, um aus dem

Erlöse die Loskaufsumme an den Staat zu bezahlen. Das Aufsichtsrecht
hatte sich der Staat allerdings gewahrt durch eine ausdrückliche Be-
stimmung im Lvskaufsgesetze selbst und in allen Verfassungen, die sich

der Kanton seit seinein Bestände gegeben hat, war die Forderung auf-
gestellt, daß beförderlich ein Forstgesctz solle erlassen werden. Allein es

dauerte noch lange, bis nur die Vorarbeiten hiefür an die Hand genommen
wurden; erst in den Jahren 1866 und 1867 unternahm dies Reg.-Rat
Emil Frey, welcher Ihre Versammlung von 1872 präsidiert hat und im
Februar 1869 legte er der Regierung den Entwurf zu einem Forstgesetze

vor. Dasselbe gelangte im Frühjahr 1870 zum Abschluß, in der Volks-
abstimmung vom 12. Juni 1870 aber ist es verworfen worden. Das
gleiche Schicksal erlitt im Jahr 1872 ein gegenüber dem ersten etwas
abgeänderter und namentlich hinsichtlich der Privatwaldungen gemilderter
Entwurf. Der Versuch des Erlasses eines Forstgesetzes ist in der Folge-
zeit nicht wiederholt worden, dagegen wurde fortan auf dem sogen. Ver-



waltungswege mit Ausnützung aller Befugnisse, welche die Regierung
schon auf Grund anderer Gesetze, insbesondere der Vorschriften über die

Verwaltung des Gemeindevermögens hatte, dahin gestrebt, wenigstens
der Übernutzung der Waldungen und der Verminderung des Waldarcals
entgegenzutreten und eine richtige Bewirtschaftung vorzubereiten und ein-

zuleiten. Tüchtige Experten haben hiefür der Regierung Dienste geleistet,

vermöge deren, wenn auch nicht überall, so doch in mancher Gemeinde
das angestrebte Ziel erreicht worden ist.

Zu Anfang der 80 er Jahre wurde von Solothurn aus bei den

übrigen Jurnkantvnen angeregt, an die Bundesbehörden das Gesuch zu
richten, daß das eidgenössische Forstpvlizeigesetz, welches nur für das

Hochgebirge Geltung hatte, anch für den Jura möchte in Kraft erklärt
werden. Die Regierung von Baselland schloß sich dieser Anregung sofort

an, sie ließ sich bei den dafür angeordneten Konferenzverhandlungcn
vertreten und die daraufhin an den Bundesrat gerichtete Eingabe mit-
unterzeichnen. Wir sind dem Forstverein dankbar, daß auch er für die

Unterstellung der Waldungen des Jura resp, des ganzen Landes unter
die Bundcsgcsetzgebung eingetreten ist. Als im Jahr 1898 sodann der

zu diesem Zweck erweiterte Verfassungsartikel zur Volksabstimmung ge-
bracht wurde, hat auch Baselland demselben zugestimmt und so haben

wir denn erst seither eine forstliche Organisation, eine ständige fach-

männische Aufsicht über die Bewirtschaftung und Nutzung unseres großen

Waldgebietes. Wir stehen also noch ziemlich in den Anfängen und wir
sind uns Wohl bewußt, daß uoch manches nuders uud vollkommener
werden muß. All dies wollen Sie — dies ist der Wunsch, mit dein

ich meine Erörterungen schließe — bei der Beurteilung dessen, was Sie
in den nächsten Tagen sehen werden, geziemend in Berücksichtigung ziehen.

Ich erkläre Ihre heutige Versammlung für eröffnet.
Nach Antrag von Herrn Kantonsforstinspektor Roulet wird beschlossen,

das Lokalkomitee zu beauftragen, Herrn Regierungsrat Rebmann den

Wunsch für baldige Genesung zu übermitteln.

In Ergänzung des Bureau werden gewählt:
als Aktuare Herr Moreillou, Krcissörster in Orbe, für den frauzös. Teil,

„ Rothplctz, Kreisförster in Laufenbnrg, für den deutsch. Teil,
als Stimmenzähler: Herr Gyr, Bezirksförster in Balsthal, und

„ Landvlt, Forstverwalter in Bürcn.
Ihre Abwesenheit an der diesjährigen Versammlung haben ent-

schuldigt die Herren: Walo v. Greyerz-Lenzburg, Geheimrat Gayer-
München Prof. Bühlcr-Tübingcn, Oberforstrat Probst-Stuttgart, Vicllard-
Paris, Forstmeister A. v. Teufel-Freiburg i. B., Puenzieux, Chef des

kaut. Forstdienstcs, Lausanne, Krcissörster Schuyder-Ncucnstadt, Forst-
iuspcktor Duplaquet-Chautilly, Oberförster Schädelin-Bern, Forstmeister
v. Mülinen-Bern, Kreisförster Pvmetta-Faido, Dr. Stierlin-Rigi-Scheidegg,
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Forstverwalter Henne-Chur, Kreisförster Böller-Biasca, Kreisförster
Meyer-Chnr.

Als Mitglieder werden neu in den Verein aufgenommen die Herren:
Brugger, Guido, Forstpraktikant in Zvfingen; Herzog, August, Gemeinde-

förster in Laufenburg; Bnrkhardt-Heußler, Neunbrnnn bei Waldenburg,
Jahresbericht des ständigen Komitees. Hierüber referiert

einläßlich in französischer Sprache der Präsident, Kantonsforstinspektor
Roulet. Er widmet den letztes Jahr verstorbenen Herren Prof. Bourgeois,
Stuber, Müller, Marval einen ehrenden, warmen Nachruf; die Versamm-
lnng ehrt das Andenken der Verstorbenen durch Erheben.

Das ständige Komitee schlägt zu Ehrenmitgliedern vor die Herren:
Staatsrat Daubrsc, Direktor der Forstverwaltung in Paris; Broilliard,
a. Forstkvnservateur, Redakteur der „Revue clés eaux et karsts" ; Hvfrat I.
Friedrich, Direktor der forstl. Versuchsanstalt zu Mariabrunn; Prof. Dr.
Ebermayer in München; de Gvttrau, a. Kantonsforstinspektvr in Freiburg;
Curchod, Forstinspektor der Stadt Lausanne, der heute das öl) jährige
Jubiläum seines Eintritts in den schweizer. Forstverein feiert. Die sämt-

lichen Vorgeschlagenen werden einstimmig zu Ehrenmitgliedern gewählt.
Herr Dr. Fankhauser stellt den Antrag, das Protokoll müsse ins-

künftig von den Aktuaren spätestens innert 3 Monaten nach der Ver-
sammlung dem ständigen Komitee zur Genehmigung vorgelegt werden.
Der Antrag wird mit großem Mehr zum Beschluß erhoben.

Über die Jahresrcchnung erstattet der Rechnnngsrevisor Wanger,
Kreisförster in Baden, Bericht. Die Vereinsrcchnung schließt bei Fr.
4595.36 Einnahmen und Fr. 4022.97 Ausgaben ab mit einem Aktiv-
saldo von Fr. 573.29. Der Fond Morsier weist einen Rückschlag von
Fr. 4-1.45 ans, da den Fr. 262.55 Einnahmen, Fr. 304.— an Ausgaben
gegenüberstehen. Der Fond beträgt z. Z. Fr. 6014.50.

Die Rechnung wird von der Versammlung unter Verdankung an
den Rechnungsstcller genehmigt.

Der Vercinskassier, Herr Forstmeister Stcincgger in Schaffhausen,
unterbreitet das Budget pro l903. Dasselbe sieht bei Fr. 4910.—
an Einnahmen, Fr. 4980.— an Ausgaben, also ein Defizit von Fr. 70. —

vor; es wird ohne Diskussion einstimmig genehmigt.

Wahl des Versammlungsortes pro 1903. Das ständige
Komitee schlägt den Kanton Schwyz vor. Herr Oberförster Schcdler ist

erfreut über den Vorschlag, trotzdem aber muß er die Genehmigung durch
den Rcgicrungsrat noch ausdrücklich vorbehalten. Er betont, Schwyz
sei schon vor 3 Jahren in Frage gewesen, damals habe der Departe-
mentschef Verschiebung gewünscht, da er das Forstdepartement erst kurz

angetreten hatte; der heutige Vorschlag sei nun etwas unerwartet.
Präsident Roulet teilt mit, Schwyz sei von Herrn Schedlcr letztes Jahr
schon vorgeschlagen worden, er habe deshalb eine neuerliche Anfrage
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nicht mehr für notwendig erachtet. In der Abstimmung wird als Ver-
sammlungsort pro 1903 der Kanton Schwyz bestimmt, immerhin vor-
behältlich der Genehmigung durch den Regierungsrat. Als Präsident
des Lokalkonütees geht aus der Wahl hervor Herr Oberst Wyß, Vize-
Präsident des Regierungsrates und als Vizepräsident Herr Kantvnsvber-
sörster Schedler.

Als weiteres Traktandum figuriert auf unserer heutigen Liste:
Neuwahl des stau dig eu Komitees und der Rechnung s -

revisoren. Herr Oberforstmeister Rüedi beantragt Verschiebung der

Wahlen auf morgen, aber sofortige Eröffnung der vorliegenden Demissionen.
Der Autrag wird von Herrn Dr. Fankhauser unterstützt. Es liegen
schriftliche Demissionen vor von den Herren Rüedi, Stcincgger, Merz
und Balsiger. Der Präsident des ständigen Komitees, Herr Kantvusforst-
inspektor Roulct, stellt mündlich auch sein Mandat dem Verein zur Ber-
fügung, erklärt jedoch, sich dem Willen des Vereins unterziehen zu wollen.

Herr Kantonsoberförster Schnyder stellt den Gegenantrag, die Wahlen
heute vorzunehmen, um für den Fall, daß Wahlablehnuugen vorkommen,

morgen die Ergänzungswahlen noch treffen zu können. In der Ab-

stimmung siegt der Antrag Rüedi mit 30 Stimmen über den Antrag
Schnyder, der 24 Stimmen auf sich vereinigte. Die Wahlen finden also

morgen nach dem Mittagessen statt.

Berichterstattung über die dem ständigen Komitee
zugewiesene Frage betr. eine Eingabe an die Bundes-
Versammlung wegen Buudesbeiträgcn an die Gehalte der
Untcrförster. Der Referent, Herr Kantonsforstinspektvr Roulet, teilt
mit, das ständige Komitee habe nach Beratung der Angelegenheit be-

schloffen, der Petition des untern Forstpersvnals Folge zu geben und dem

Bundesrat zu Handen des Ständerates eine Eingabe zu unterbreiten, in
dem Sinne, es möchte der letztere die Anschauungsweise des Nationalrates
adoptieren.

Angeregt durch Herrn Forstinspektvr Frey in Bern entspinnt sich

eine längere, lebhafte Diskussion darüber, ob die Frage dem ständigen
Komitee nur zur Prüfung und Berichterstattung oder aber zur Erledigung
überwiesen worden sei. Das Protokoll gibt darüber keinen befriedigenden
Aufschluß, indem der deutsche Text lautet „zur Erledigung", der franzö-
fische aber „renvois au ennüts". Herr Kantonsvberförster Baldinger
stellt den Antrag, das Vorgehen des ständigen Komitees zu genehmigen
und gutzuheißen; während Herr Forstmeister Vogler, unterstützt durch

Herrn Oberforstiuspektvr Coaz, beantragt, das Traktandum ohne weitere

Motivierung von der Liste zu streichen. Dem mehrfach geäußerten
Wunsche zufolge verliest Herr Forstinspektvr Balsiger die Eingabe. In
der darauffolgenden Abstimmung wird der Antrag Baldinger mit großen?

Mehr genehmigt.
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Berichterstattung des ständigen Komitees über die
Prüfung des Entwurfs des schweiz. Zivilgesetzbuches im
Hinblick auf die für die Forstwirtschaft in Betracht
kommenden Artikel, In ausführlicher, klarer Darstellung referiert
über dieses Thema Herr Kantvnsfvrstinspektor Merz. Er führt aus, das

ständige Komitee habe eine Expertenkomissivn, bestehend ans den Herren
Prof. Rölli und Prof. Felbcr bestellt. Diese Herren haben in Zürich
vor dem ständigen Komitee referiert. Von den 5 Abschnitten des Gesetz-

buchcs ist für die Forstwirtschaft namentlich der 3. Abschnitt, das Sachen-
recht, von Wichtigkeit; über diesen Teil des Gesetzes-Entwurfcs, speziell
über die Art, 684 und 686, sowie 699 und 763 (Nutznießung) gibt uns
der Referent interessante Aufschlüsse. Er betont schließlich, die Herren
Experten seien in ihren Ausführungen in Zürich zu folgendem Schlüsse

gelangt: Wenn auch einige Artikel etwas klarer und präziser sein dürften
(was ans privatem Wege schon angeregt worden ist), rechtfertigt es sich

doch nicht, eine besondere Eingabe an den Bundesrat zu machen.

Herr Fvrstadjnnkt Pnlfer, Bern, der in Nenenbnrg die Motion gc-
stellt hat, verdankt die Arbeit des ständigen Komitees und gibt noch

mehrere wichtige Artikel aus dem Familienrecht zur Kenntnis, ohne einen

Antrag zu stellen.

Herr 1>r. Laur, als Mitglied der zur Prüfung des Entwurfes be-

stellten schweiz. Expertenkommission, macht sodann interessante Mitteilungen
bezüglich Familicn-Fideikommisse, Heimstätten oder Gemeinderschaften,
Nachbarrecht und Grundbuch. Herr Kantonsoberfvrster Baldinger: Die
eben vernommenen Ausführungen der Herren Merz, Pulser und Dr. Laur
zeigen uns, daß wir uns doch noch weiter mit der Materie beschäftigen
sollten, sei es durch Überweisung ans Komitee oder aber durch Bestellung
einer Spezialkommission. Hierauf stellt Herr Pulfer den definitiven An-
trag: „Herr Prof. Huber ist zu ersuchen, in der nächsten Jahresversamm-
lung über dieses Thema einen Vortrag zu halten, event, soll er zum
Präsidenten der zu wählenden Spezialkommission gewählt werden." Herr
Dr. Laur macht aber darauf aufmerksam, daß die schweiz. Experten-
kvmmission kommenden Herbst und im Frühling tagen und über ver-
schiedcne wichtige Punkte sich schlüssig machen werde. Wollten wir unserer-
seits also erst nächsten Sommer weitere Schritte tun, kämen wir zu spät.

Herr Kreisförster Wanger-Baden stellt deshalb folgenden Antrag: „Das
Referat des Herrn Merz, sowie die Zusätze der Herren Pulfer und Dr.
Laur sollen demnächst im Drucke (Vereinsorgan) erscheinen und es soll
das ständige Komitee den Auftrag haben, der Angelegenheit weitere Auf-
merksamkeit zu schenken und allfällig eine außerordentliche Generalver-
sammlung einzuberufen." Herr Prof. Felber erinnert daran, daß das

ständige Komitee nach reiflicher Prüfung zur Überzeugung gekommen ist,
der Entwurf sei gut und entspreche unsern Wünschen und wenn auch
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einige Artikel etwas klarer sein dürften, sei dies dach nicht von der Be-

deutung, daß eine Eingabe an die Bundesversammlung berechtigt wäre.

In der folgenden Abstimmung wird der Antrag Pulfer abgelehnt,
der Antrag Wanger jcdvch mit grvßcm Mehr zum Beschluß erhoben.

Berichterstattung des ständigen Komitees über die Erfolge der Ein-
gäbe in Sachen des Zolltarifs. Der Referent, Herr Kantons-
sorstinspcktor Merz, gelangt zu folgenden Schlüssen: Wichtig für uns ist

namentlich, daß auf die Posit. „Sägcwaren" ein höherer Zoll gelegt
wird zum Schutze unserer einheimischen Sägereien, mit deren Florieren
die Rendite unserer Waldungen innig zusammenhängt. Die Bundesver-
fammlung hat in diesen Punkten unsern Wünschen weitmöglichst Rechnung
getragen, wir können mit der Arbeit zufrieden sein und wenn das Re-

ferendum gegen den neuen General-Zolltarif ergriffen werden sollte,
können die Holzprvduzenten ruhig für den Entwurf einstehen.

Herr Stadtvbcrfvrster Stüdi-Svlvthurn will die Zellulose besser ge-
schützt wissen. Er weist zahlenmäßig nach wie sehr eine rationelle, reu-
table Forstwirtschaft, namentlich bczügl. des Durchfvrftungsbctriebes der

Nadelhölzer, von dem Gedeihen der Zellulose- und Papierindustrie ab-

hängt. Er stellt folgenden Antrag: „Das ständige Komitee ist einge-
laden, mit einer Eingabe an den Bundesrat zu gelangen, es möchte an
den Zollpositivneu 280—282 (Zellulose) in? neuen Zolltarif bei den

nächsten Unterhandlungen mit dein Ausland festgehalten und auf den-

selben keine weitern Konzessionen gewährt werden." Die Redaktion der

Eingabe soll dem ständigen Komitee überlassen sein. Der Antrag wird,
durch die Herren Baldinger und Merz warin unterstützt, zum Beschluß

erhoben.

Herr Kantousoberfvrster Baldinger-Baden hat dein ständigen Komitee

folgende Motion eingereicht:
„Der Schweiz. Forstvereiu, in Gemäßhcit seiner Statuten, Art. 1,

„unterbreitet dem tit. cidg. Departement des Innern den Wunsch, es

„möchte ihm belieben, behufs freier, vom cidg. Oberforstinspcktor zu
„leitender Besprechung schweizerischer Tagesfragen aus dem Gebiete des

„Forstwesens — insbesondere auch der Durchführung der wichtigern
„Bestimmungen der forstlichen Gesetzgebung des Bundes — alljährlich je

„mindestens einmal die Oberförster der Kantone konferenziell einzuberufen."

In Begründung dieser Motion führt er aus, wie notwendig solche

Konferenzen sind zur besser?? Berücksichtigung der Verschiedenheiten der

einzelnen Landesgcgenden, zum gleichmäßigen Vollzug der Bundesgcsetze
und Verordnungen, namentlich hinsichtlich der Schutzwald-Ausscheidung,
wo in den einzelnen Kantonen recht verschiedenartige Auffassungen noch

herrschen. Auch der schweiz. Forstvereiu würde nur gewinnen, indem die

langwierigen Verhandlungen durch die Oberförster-Konferenz entlastet
würden. Namens des ständigen Komitees nimmt Herr Forstinspektor
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Balsiger die Motion entgegen. Das ständige Komitee ist im Prinzip mit
dem Antrag einverstanden, nur will es nicht so weit gehen und nicht
die Einsetzung eines eigentlichen Fvrstwirtschaftsrates wünschen, dem kvn-
stitutionelle Bedenken entgegenstehen würden und in welchem doch allzu
verschiedene Meinungen vertreten sein könnten. Das ständige Komitee
beantragt deshalb folgende modifizierte Fassung:

„Mittelst Eingabe soll das eidg. Departement des Innern ersucht

„werden, die Entwürfe der zu gewärtigenden Vollziehungs-Verordnungen
„zum neuen Bundesgesetze über die Forstpolizei jeweilen den Kantonen
„mitzuteilen und die forstlichen Organe derselben bei der Aufstellung der

„einführenden Bestimmungen seinerzeit zur Mitwirkung bcizuziehen."

Herr Oberförster Baldinger repliziert und tritt für die von ihm be-

antragte bestimmtere Fassung ein. Herr Prof. Felber spricht dahin, die

Anregung hätte nicht hier, sondern durch den Mvtivusteller in der Bun-
desversammlung gemacht werden sollen. Herr Baldinger verzichtet hier-
auf auf seinen Antrag zu Gunsten desjenigen des ständigen Komitees, der
mit großem Mehr angenommen wird.

Referat des Herrn Kant vnsförster Müller-Liestal über
„Die Mittelwälder und deren Umwandlung in Hochwald, mit besonderer
Berücksichtigung der basellandschaftlichen Verhältnisse." In anschaulichem,
fesselndem Vortrage gibt uns der Referent ein Bild der basellandschaft-
lichen Mittelwaldungen, deren Eigenart darin liegt, daß der Oberholz-
bestand (meist aus Rvtbuche sich zusammensetzend^, sehr stark ist, sodaß
derselbe leicht zur natürlichen Verjüngung verwendet werden kann. Das
Referat ist in -Nr. 11 u. 12 des letzten Jahrgangs dieser Zeitschrift in
extenso mitgeteilt worden. Rauschender Beifall lohnt dem Verfasser die

interessante, fleißige Arbeit.
Trotzdem die Zeit schon stark vorgerückt war, entschloß man sich in

Hinblick auf die Wichtigkeit der Materie auch noch das Referat des
Herrn Assistenten Flury-Zürich „Über die Wünschbarkeit der

Schaffung einer schweiz. Forststatistik" anzuhören, immerhin in etwas
abgekürzter Form. An Hand eines reichen Zahlen- und Tabellenmaterials
demonstriert Herr Flury die Größe und die Vcrschiedenartigkeit der Er-
trägnisse der Waldungen in der Schweiz und in Deutschland, wobei wir
mit Befriedigung konstatieren können, daß die Erträgnisse durchweg in der

Schweiz höher stehen als in Deutschland. Schade, daß die knappe Zeit
nicht Abhaltung des Vortrages in extenso gestattete! Die exakte, mühe-
volle Arbeit wird dem Verfasser bestens verdankt und der Antrag: „Es
möchte der schweiz. Forstverein beschließen, an den hohen Bundesrat das
Gesuch zu richten, die Schaffung und Fortführung einer schweizerischen

Forststatistik zu ermöglichen," einstimmig zum Beschluß erhoben. Da die

* Vcrgl. S. 17V ff. u. S. 2V6 ff. des lauf. Zahrg. d. Zeitschr.
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Zeit nicht mehr ausreicht, muß von einer Diskussion Umgang genommen
und die Angelegenheit dem ständigen Komitee zur Erledigung überwiesen
werden.

Schluß 1 Uhr 10 Minuten.

Fortsetzung der Verhandlungen Dienstag, den 12.

August im Bad Schanenburg. Neuwahl der Mitglieder des

ständigen Komitees. Nach Antrag Garonne wird beschlossen, alle 5 Mit-
glieder gleichzeitig zu wählen.

Nachdem mehrere Wnhlvvrschläge gefallen sind, wird zur Wahl ge-

schritten.
Der 1. Wahlgang ergibt: Eingegangene Stimmzettel 107 mit 441

maßgebenden Stimmen; einfache Stimmenzahl 88, absolutes Mehr 45
Stimmen.

Gewählt werden im I. Wahlgang: Prof. Felber-Zürich mit 64

Stimmen; Kantonsforstinspektor Ronlet-St. Blaise mit 60 und Kantons-
vberförster von Arx-Svlothurn mit 47 Stimmen.

Weitere Stimmen haben erhalten: Enderlin 42, Fenk 38, Dr. Fank-
hauser 37, Badvux 33, Müller-Biel 28, Zürcher-Sumiswald 17, Wanger
14, Henne 13. Vereinzelt 48 Stimmen.

II. Wahlgang. Eingegangene Stimmzettel 98 mit 183 maß-
gebenden Stimmen; einfache Stimmenzahl 91, absolutes Mehr 46 Stimmen.

Gewählt werden Kantonsforstinspektor Enderlin-Chur mit 56 und

im weitern Wahlgang bei offenem Mehr mit Einstimmigkeit Dr. Funkhäuser.
Als Rechuungsrevisoren werden in offener Abstimmung die bisherigen

Oberförster Müller-Biel und Kreisförster Wanger-Badcn mit großem

Mehr bestätigt. Der Sekretär: H. Rvthpletz

Protokoll der anszerordentlichen Versammlung des Schweiz.
Forstvereius in Ölten, vom 2. Mcirz l9<)3.

Nachdem bereits in Nr. 3 der „Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen"
in vorzüglicher Weise über den allgemeinen Verlauf der außerordentlichen
Versammlung Mitteilung gemacht worden ist, kann hier etwas näher auf
die gehaltenen Referate eingetreten werden.

I. Der Entwurf des schweiz. Zivilgesetzbuches mit Rück-

ficht auf die forstlichen Verhältnisse.
Herr Prof. Dr. chir. Gmür-Bern referiert an Hand des in Nr. 2 der

„Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen" von Herrn Prof. Huber-Bern publi-
zierten Referates. Einleitend begrüßt der Herr Referent die Mitarbeit
des schweiz. Forstvereins an der Aufstellung des neuen schweiz. Zivilgesetz-
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bûches. Auf Antrag Vvn Herrn Prof. Felber-Zürich, Präsident des

schwciz. Forstvereins, wird beschlossen, der Kommission für das schweiz.

Zivilgesetzbuch nicht nur die hier zu fassenden Beschlüsse, sondern auch
die Minderheitsanträge vorzulegen.

Bei der artikelweisen Beratung der von Herrn Prof. Huber veröffent-
lichten Arbeit wird die Gelegenheit der freien Aussprache reichlich benutzt.
Bei den nachfolgenden Artikeln wurden von der Versammlnng die ange-
führten wünschenswerten Abänderungsvorschläge angenommen.

Nach Art. 629 darf bei der Teilung von Grundstücken nicht unter
ein Vvn den betr. Kantonen festzustellendes Minimum gegangen werden,
sobald ein Miterbe Einsprache erhebt. Durch Annahme des Antrags
Bühler-Luzern wird in Art. 629 der Passus „. sobald ein Miterbe
Einsprache erhebt" weggelassen. Bei der Besprechung der Ablösbarkeit
der Servitute wird ein Antrag Nigst-Kehrsatz angenommen, wonach auf
die leichtere Ablösbarkeit der bestehenden Servitute hingewirkt werden

soll. Ein Antrag mit folgender Fassung: „Überwiegt der Wert des Ser-
vituts den Wert des Grundeigentums, so kann der Servitutberechtigte Über-

tragung des Grundeigentums verlangen" wurde Vvn der Versammlung abge

lehnt. Bei Behandlung des Art. 686, der vom Nachbarrecht handelt, wird von
der Versammlung auf Antrag von Regierungsrat Bleuler-Zürich beschlossen :

Das Kappen der Äste Vvn Waldbäumen und die Festsetzung des zu be-

obachtenden Abstandes von der Grenze bei Anpflanzungen den Kantonen

zu überlassen. Regicrungsrat Bleuler-Zürich formuliert zu Art. 695, al.
2, der vom Betreten von Wald und Weid in ortsüblichem Umfange
handelt, folgenden Zusatz, der von der Versammlung angenommen wird:

sofern der Eigentümer nicht für bestimmte Parzellen zum Schutze

junger Anpflanzungen ein zeitweiliges richterliches Verbot errichtet hat.
Von der Versammlung wird nach eingehender Besprechung des Art. 764
beschlossen: Das ständige Komitee wird beauftragt, den Artikel neu zu
redigieren. Nach reger Diskussion wird allen übrigen Artikeln in vor-
liegender Fassung zugestimmt.

II. Ihr Nichterscheinen haben folgende Mitglieder schriftlich ent-
schuldigt: Bioley-Couvet, Puenzicux-Clarens, Pillichody-au Locle, Wild-
St. Gallen, de Torrents-Sitten, Zürcher-Sumiswald und Müller-Liestal.

III. Herr Kantonsforstinspektor Roulet hat den Austritt als Mit-
glied des ständigen Komitees eingereicht; er konnte jedoch dazu bewogen
werden, wenigstens bis zur nächsten Hauptversammlung im Komitee zu
verbleiben.

IV. Aufnahmen. Als Mitglieder des schweiz. Forstvcreins wurden
neu aufgenommen die Herren: Prof. Dr. Weilenmann-Zürich, Dr. Stebler-
Zürich, Forstpraktikant Senn-Büren, Forstverwaltcr Bruggisser-Bremgarten,
Forstpraktikant Dasen-Neuenstadt, Forstpraktikant Ammon-Biel, Forstprak-
tikant von Peterelli-Aarau, Forstpraktikant Berthoud-Lenzburg.
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V. Zolltarif. Herr Prof. Decoppet-Zürich referiert sehr eingehend
in französischer Sprache über den Zolltarif. Das deutsche Referat wird
von Herrn Bezirksförster Fenk-St. Gallen gehalten. Nachfolgend einige
Notizen aus den Referaten: Unsere Waldungen sind nicht imstande, den

Holzbedarf des ganzen Landes zu decken. Der Wert der jährlichen Mehr-
einfuhr an Holz in die Schweiz beträgt rund 21 Millionen Franken.
Für Rohholz werden nur 6 Millionen verausgabt, während für mehr
oder weniger verarbeitetes Holz l 5 Millionen Franken ausgelegt werden.

Durch die Einfuhr von verarbeitetem Holz wird die Existenz unserer

Sägerei-Jndustrie in Frage gestellt, durch billige Arbeitskrast und Be-
trieb sind ausländische Werke unsern inländischen überlegen; ja, diese

können, wenn sie nicht durch Zölle geschützt sind, die ausländische Kon-
kurrenz nicht aushalten. Es muß daher unser Bestreben sein, die Ein-
fuhr möglichst auf Rvhholz zu beschränken; dies geschieht aber nur durch

Erhöhung der Zvllansätze auf verarbeitetes Holz.

Durch eine kleine Zusammenstellung ist leicht ersichtlich, inwieweit
bei Aufstellung des Generaltarifs der Eingabe des schweiz. Forstvereins
Rechnung getragen wurde:

Eingabe d. Neuer
Sortiment Jährl, Einfuhr Alt. Tarif Schw.Forstv. Tarif

Frs. Frs. Frs. Frs.

Brennholz : 3 000 000 2 2 2

Tors 200 000 2 2 2

Gerberrinde 900 000 2 2 frei
Holzkohle 700 000 l 3 30
Bau- und Nutzholz roh. 2 500 000 15 15 25

do. in Längsrichtung gesägt
oder beHauen 8 000 000 70 100 150

Bau- und Nutzholz abgebunden 830 000 120 120 250

Eichen-Schnittwaren k 500 000 40 100 6V

Faßhvlz roh 900 000 15 60 60

In den wesentlichen Punkten ist der Eingabe des schweiz. Forstver-
eins entsprochen worden; in den hauptsächlichsten Positionen ist der Tarif
noch höher.

Herr Ferrier, Direktor der Holzstofffabrik in St. Sulpice (Neuen-
bürg) hat sich anschließend an die Referate entschieden für den Zolltarif
ausgesprochen.

Nach beendigter Diskussion wird die vom Präsidenten Herrn Prof.
Fclber-Zürich entworfene und von ihm verlesene Resolution von der Ver-
sammlung mit Einstimmigkeit angenommen.

VI. Ausstellung in Frauenseld. Herr Kantonsforstmeister
Schwyter-Frauenfeld macht über die Hauptabteilung „Forstwirtschaft" der
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VII. Land- und Forstwirtschaftlichen Ausstellung in Fraucnfcld interessante

Mitteilungen, welchen folgendes entnommen ist:
Die Ausstellung wird sich ähnlich der letzten 1395 in Bern 'abge-

haltenen forstlichen Ausstellung repräsentieren. Das ganze Areal umfaßt
ca. 30 a. Es wird ein Pavillon, ähnlich demjenigen in Bern, erstellt;
an denselben schließt sich in verschiedenen Abteilungen ein Pflanzgarten
an. In letzterem sollen namentlich auch empfehlenswerte Exoten Platz
finden. Der Bund subventioniert die Ausstellung mit 12 000 Frs. Für
die Abteilung Forstwirtschaft ist von der Direktion eine besondere Kom-
mission von Fachleuten gewählt worden. Überdies hat man in den

Kantonen Ausstellungskommissäre bezeichnet, welche die Anmeldungen der

Aussteller bis 1. Juli entgegennehmen. Jeder Forstwirt ist berufen, zum
Gelingen der forstlichen Ausstellung sein möglichstes beizutragen, um auf
einem sehr beschränkten Platze die Forstwirtschaft der ganzen Schweiz zur
Darstellung bringen zu können.

VII. Herr Kreisförster Wanger-Baden macht die Anregung: das

ständige Komitee soll bei der Verwaltung der Schweiz. Bundesbahnen da-

hin wirken, daß die Ausschreibungen für Schwellenlieferungen auch in
politischen Blättern erscheinen und nicht wie bis anhin nur im Eisen-

bahnamtsblatt.

Zum Schlüsse verdankt Herr Prof. Felber im Namen der Bersamm-
lung den Herren Referenten die sehr gediegenen Referate noch bestens.

Die Mitglieder werden aufgefordert, zur Verbreitung der „Schweiz.
Zeitschrift für Forstwesen" ihr möglichstes zu leisten.

Die Versammlung spricht dem langjährigen Präsidenten, Herrn Roulet
und dem Redaktor der Zeitschrift, Herrn Dr. Fankhanser, den Dank aus
für ihre langjährige, aufopfernde Betätigung zum Wohle und Gedeihen
des schweiz. Forstvereins.

Schluß der außerordentlichen Versammlung um 2 Uhr.

Der Protokollführer: O. Furrer, Forstpraktikant.

^
Thesen zum Korreferat: „Erfahrungen über Wildbach-

verbaunngen und Aufforstungen."
Von Dr. F. Funkhäuser.

1. Bei der Bändigung eines innerhalb der Baumvegetationsgrenze
entstandenen Wildbaches, bildet die Aufforstung der steilen Kahlflächen
im Sammelgebiet nicht bloß eine wünschbare Ergänzung der Wirkung
des Bachverbaues, sondern sie ist die Grundbedingung für eine Sanierung

Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen. 1903. 13
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der Zustände, während umgekehrt die bautechnischen Vorkehren als unter
Umständen entbehrliches Mittel zur Vervollständigung des Erfolges der

Aufforstung zu betrachten sind.

2. Abgesehen von außerordentlichen Verhältnissen hat die Aufforstung
der Verbauung voranzugehen.

3. Die zur Wiederbewaldung bestimmten Gebiete sind nicht nur im

Verhältnis der Flächen, welche Jahr für Jahr zur Aufforstung gelangen,
sondern gleich von Anfang an in ihrer ganzen Ausdehnung aller Weide-,
Streue- und Wildheunutzung zu entziehen.

4. Als Mittel, die Ausführung hinreichend ausgedehnter Aufforstungen

zu ermöglichen, dienen:

s.) die Belehrung durch Wort, Schrift und Bild ;

b) der Besuch zustandegekommener Werke mit Abordnungen inter-
essierter Gemeinden, Korporationen zc.

5. Zu einem rationellen und haushälterischen Vorgehen bei der

Bändigung von Wildbächcn erscheint notwendig, die Leitung der Auf-
sorstung und Verbauung tunlichst in die nämliche Hand zu legen. Bei

einfachen Wildbächen fallen diese Arbeiten naturgemäßerweise mehr in
das Ressort des Forstmannes, als in dasjenige des Ingenieurs.

6. Um das Forstpersvnal der Gebirgsgegenden in den Stand zu
setzen, unter Umständen auch bedeutendere Wildbachverbauungen auszu-
führen, als sie ihm bis dahin zugewiesen waren, bedarf es

a) für die Forstbeamten: bautechnischer Kurse, verbunden mit Reisen

zur Besichtigung ausgeführter Werke;

b) für die Studierenden an der Forstschule des eidgenössischen Poly-
technikums: Einrichtung einer besondern Vorlesung über Wild-
bachverbauung, welche einem auf diesem Gebiete auch eigene

Erfahrung besitzenden Spezialisten zu übertragen wäre;
e) den noch nicht fest angestellten jungen Forstleuten sollte Gelegenheit

geboten werden, bei der Ausführung größerer Aufforstungen und

Verdauungen in angemessen honorierter Stellung sich mit allen
vorkommenden Arbeiten genau vertraut zu machen.

7. Die vergleichenden Beobachtungen zur Feststellung des Einflusses
der Bewaldung auf das Wasserregime sollten noch ergänzt und erweitert
werden. Ganz besonders wichtig und dringend erscheint die unverzügliche
Anhandnahme von Untersuchungen zur Konflatierung des Eintrittes einer

Wirkung von neuen Waldanlagen auf den Wasserabfluß.
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